
 
 

Dann können Sie einen Antrag auf Übernahme 
der Beförderungskosten nach § 161 Hess. 
Schulgesetz stellen. Sollte ein Anspruch 
bestehen, erhält Ihr Kind das kostenfreie 

Schülerticket Hessen vom Schulträger 
Wetteraukreis.

Wichtig: Die Antragstellung muss bis zum 10. 
eines Monats erfolgen, damit das Schülerticket 

zum Folgemonat ausgestellt werden kann.

Schülerbeförderung

Fo
to

: ©
VG

O
/S

te
 e

n 
Lö

ffl
er

, F
ul

da

Ihr Kind wohnt im Wetteraukreis
und wird eingeschult, wechselt die  
Schule oder Schulform, wiederholt 
die Klasse oder ist umgezogen?

Jetzt 

frühzeitig  

Schülerticket  

online 

 beantragen!



Alle Voraussetzungen zur 
Übernahme der Beförderungskosten
und weitere Infos finden Sie hier:

Hier geht’s direkt zur
online Antragstellung:


